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23. Modenacht
am 8. Juli auf dem Marktplatz in Apolda

Auch nach 23 Jahren Apoldaer Modenacht 
schwebt wieder ein Hauch von Fashion Week 
über den Marktplatz in Apolda. Erleben Sie 
einen modisch durchwebten Sommerabend 
mit den neusten Outfits aus der Region.

Ein 40 m langer Open-Air-Laufsteg schmückt 
am Samstag, dem 8. Juli, ab 20:30 Uhr, wieder 
den Marktplatz. „Apolda ganz in Mode“ – ist 
das Motto eines einzigartigen Erlebnisses.

In einer von Jens May moderierten und vom 
RÜBERG-Modelteam konzipierten Moden-
schau werden die kreativen Ideen von regi-
onalen Strick- und Textilfirmen gezeigt, bei 
denen sich traditionelle mit innovativen Mo-
dekonzepten vermischen.
Zu sehen sind die aktuellen Kollektionen: 
Anke Hammer StrickArt, Kaseee design&art, 
SL Moden, Strickatelier Landgraf sowie 
strickchic GmbH.
Höhepunkt des Abends wird die Präsenta-
tion der Teilnehmer des APOLDA EURO-
PEAN DESIGN AWARDS 2023 sein.

Eröffnet wird die Modenacht mit der Vor-
stellung des Kinderprojektes des Kunstver-
eins Apolda Avantgarde zum Thema „POP-
ARTig-FRECH“.

Die unterstützenden Strick- und Textilunter-
nehmen laden tagsüber zu Werksverkäufen 
in ihre Unternehmen ein:

APOLDA
MARKTPLATZ

8. JULI 2023

Veranstalter: Stadt Apolda · Kreis Weimarer Land · Wirtschaftsförder-Vereinigung Apolda-Weimarer Land e.V. 

20.30 Uhr
Präsentation des 
Kinderprojektes des 
Kunstvereins Apolda 
Avantgarde zum Thema 

„POP-ARTig-FRECH“

21.00 Uhr
Präsentation der  
Kollektionen aus  
Textilfirmen der  
Städte Apolda  
und Bad Sulza

22.00 Uhr
Präsentation der  
Arbeiten der Teilnehmer  
des APOLDA EUROPEAN  
DESIGN AWARDS 2023.

Moderation:
Jens May
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Kaseee design&art
8. Juli 2023 • nach Vereinbarung, 

ab 17:00 auf dem Marktplatz
Bukarester Straße 13 • 99510 Apolda 

Mo – Fr: 10:00 – 15:00 Uhr
Sa: nach Vereinbarung

SL Moden
8. Juli 2023 • 10.00 – 17.00 Uhr,

danach auf dem Marktplatz
Goerdelerstraße 23 • 99510 Apolda 

Di – Do: 13:00 – 18:00 Uhr
Mi + Fr: 09:30 – 13:00 Uhr

Sa: 10:00 – 12:00 Uhr

Strickatelier Landgraf
8. Juli 2023 • 10:00 – 17:00 Uhr

danach auf dem Marktplatz
Stobraer Straße 45 • 99510 Apolda

Mo – Fr: 09:00 – 18:00 Uhr
Sa: nach Vereinbarung

Anke Hammer StrickArt
Mo + Di: 10:00 – 12:00 Uhr

Salzstraße 13 • 99518 Bad Sulza
Do + Fr: 13:00 – 16:00 Uhr

strickchic GmbH &
warmX GmbH

Herderstraße 2 • 99510 Apolda
Mo – Do: 10:00 – 17:00 Uhr

Fr: 10:00 – 14:00 Uhr
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Aufruf zur
Ehrenamtsauszeichnung 2023

für ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und
Bürger im Kreis Weimarer Land

Im Jahr 2022 haben sich die Bürgerinnen und Bürger in unserem 
Landkreis auch wieder ehrenamtlich engagiert. Sie mussten sich 
vielen Herausforderungen stellen und haben mit ihrem Engage-
ment zum vielfältigen gesellschaftlichen Leben im Kreis Weimarer 
Land beigetragen. Dieses Engagement kann nicht hoch genug ein-
geschätzt werden. Kaum vorstellbar, wie sich unsere Gesellschaft 
darstellen würde, wenn man auf diese breitgefächerte Einsatzbe-
reitschaft verzichten müsste. Diese Bürgerinnen und Bürger sind es, 
die den Kreis Weimarer Land und die Kreisstadt Apolda so lebens-
wert machen. Im Rahmen der Ehrenamtsgala 2023 sollen Bürgerin-
nen und Bürger des Kreises für ihr Engagement geehrt werden.
 
Landrätin Christiane Schmidt-Rose und Bürgermeister Rüdiger 
Eisenbrand rufen hiermit gemeinsam mit dem Ehrenamtszentrum 
des Kreises Weimarer Land sowie den beiden Gleichstellungsbeauf-
tragten dazu auf, Vorschläge von besonders engagierten Bürgerin-
nen und Bürgern einzureichen, die sich aktiv und ehrenamtlich in 
ihrer Stadt/Gemeinde oder in ihren Vereinen einbringen. 

Den Antrag auf Ehrenamtsauszeichnung finden Sie auf der Home-
page des Landratsamtes und der Stadt Apolda. Bitte reichen Sie 
diesen bis 15.07.2023 im Ehrenamtszentrum des Kreises Weimarer 
Land ein:

• per E-Mail: ehrenamtskoordinator@ehrenamt-wl.de oder 

• per Post: Landratsamt Weimarer Land - Ehrenamtszentrum 
 Bahnhofstraße 28 
 99510 Apolda 

gez. Sören Korn 
Ehrenamtstrainer

Weihnachtsbaum gesucht
Die Stadt sucht für die Adventszeit 
und das traditionelle Lichterfest 2023 
einen schönen Nadelbaum (vorzugs-
weise Blautanne oder Fichte) mit einer 
Höhe von mindestens 15 Metern für 
den Marktplatz.

Wer einen passenden Baum auf sei-
nem Grundstück in Apolda bzw. in 
den Ortsteilen stehen hat und diesen 
zur Verfügung stellen würde, kann 
sich per E-Mail an kultur@apolda.de 
oder telefonisch an 03644 506310 wen-
den. Es erfolgt anschließend eine Be-
sichtigung durch die Feuerwehr Apol-
da, ob die Fällung sowie der Transport 
unproblematisch möglich sind.

Für die Fällung und Abholung entste-
hen dem Spender keine Kosten.

DAnKEScHön
für rege Beteiligung bei „Sauberes Apolda“

Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand möchte sich bei allen beteiligten 
Akteuren für die erste Aktion „Sauberes Apolda“ im Jahr 2023 ganz 
herzlich bedanken.

In der Zeit vom 15. bis 23. April sammelten engagierte Bürgerinnen 
und Bürger, Vereine, Kindertageseinrichtungen, Schulen, Parteien 
und Wählervereinigungen sowie andere Organisationen insgesamt 
10 m³ Müll mit einem Gewicht von rund 2 Tonnen im Stadtgebiet 
von Apolda ein.

Dieser Dank gilt auch allen Beteiligten in den Ortsteilen der Stadt 
Apolda, welche ebenfalls im Frühjahr konzertierte Einsätze für 
Ordnung und Sauberkeit durchgeführt haben.

Auf Grund der guten Resonanz und der positiven Wirkung ist eine 
weitere Aktion „Sauberes Apolda“ in diesem Jahr geplant. Diese 
soll vom 16. bis 24. September stattfinden.

Anmeldungen mit konkreten Projekten können gern schon recht-
zeitig vorher per Mail an buergermeister@apolda.de erfolgen.

Der Bürgermeister sagt nochmals DANKE und hofft auf eine erneu-
te rege sowie wiederkehrende Teilnahme.

neuer Standort
des Fotoautomaten

Aufgrund der bevorstehenden Sanierung des Stadthauses ist 
das Bürgerbüro der Stadtverwaltung Apolda in das Schloss 
umgezogen. Auch der Fotoautomat wurde dorthin umgesetzt. 
Er ist zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros zugänglich.

Standort:
Apolda, Am Schloss 1,

Eingang in der Torfahrt des Schlosses, Erdgeschoß

(barrierefreier Zugang über den Eingang der Vorderseite des Schlosses)
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02.07.SONNTAG

FAMILIENTAG ab 
10 Uhr

 kostenloses 
APFELeis für 

Kinder von eva 
und Eishersteller 

Danieli

  Reichhaltige Angebote an Speisen und 
Getränken – Rost brennt!

  Probefahrten mit Seggy-Tours-Laube
  Hüpfburg und Riesenrutsche
  Kinderanimation mit Pipi Langstrumpf
  Walkacts Pikachu und PAW Patrol
  Clown & Luftballons modellieren
 Bambini-Feuerwehr
  Laserschießen der 

Büchsenschützengesellschaft  
1775 Apolda e.V.

  Glücksrad, Fotobox 
 u.v.m.

FEST WIESE ·  HERRESSENER PROMENADE ·  APOLDA

Eintritt 
frei

Mit freundlicher 
Unterstützung 

von

PROBEFAHRTEN MIT SEGGY-
TOURS-LAUBE

HÜPFBURG 
UND RIESENRUTSCHE

apoldaer-musiksommer.de

TICKETS UNTER: WWW.EVENTIM.DE  &  WWW.TICKETSHOP-THUERINGEN.DE

MIT JULIA NEIGEL UND 
TONI KRAHL

Fr. 30.06.
REVOLVERHELD

Sa. 01.07.

So. 02.07.
VOXXCLUB

SILLY

apoldaer-mus iksommer .de

Festwiese 
Apolda

2023

Nichtamtlicher Teil: Informationen

Apoldaer Parkfest
Die Schaustellergeschäfte sind täglich ab 15:00 Uhr geöffnet.

Freitag, 16. Juni, 20:00 – 03:00 Uhr
APOLDA TANZT zum Parkfest mit den OLDCHOOLROCKERZZ, 
FUN’n’DELUXE, LINEIN und 3LIEDER

Samstag, 17. Juni, 20:00 – 01:00 Uhr
Live-Musik mit der Party-Rockband „swagger“ – Präsentiert werden 
brandneue Hits, Eintritt frei, 
ca. 22:45 Uhr – Höhenfeuerwerk

Sonntag, 18. Juni, 10:00 - 13:00 Uhr Familientag
10:00 und 11:15 Uhr – „Ulf der Spielmann“ Kinder- und Familien Mit-
machprogramme für Groß und Klein, Eintritt frei
11:00 – 14:00 Uhr – Musikalischer Frühschoppen „Brauereiorchester“ 
der Vereinsbrauerei Apolda, Eintritt frei

www.apolda.de

SPIEL & SPASS   FÜR   DIE   GANZE FAMILIE ¡ GROSSES   FESTZELT   MIT   BIERGARTEN ¡ FAMILIENTAG   
MIT  PROGRAMM ¡ LIVE-MUSIK | APOLDA  TANZT ¡ GAUDI-OLYMPIADE | TAG  DER  UNTERNEHMEN  
FASSBIERANSTICH ¡ MUSIKALISCHER  FRÜHSCHOPPEN ¡ RUMMEL | HÖHENFEUERWERK

Apoldaer 
PARKfest

Achim Petry
Mit

&   swagger

Achim Petry

swagger

10. - 18. 
JUNI  2023
Festwiese Herressener Promenade 
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Willkommen, bienvenue zur Fête de la musique, dem Straßenmu-
sikfest zur Begrüßung des Sommers! Dieses Jahr auch wieder in der 
Kreisstadt Apolda.

1982 hatte der damalige französische Kulturminister Jack Lang die 
schöne Idee, ganz Paris zum Erklingen zu bringen. Inzwischen hat 
das Musikfest die Welt erobert und wir gehören dazu. Wir danken 
allen, die von dieser Idee begeistert sind und nun – genießen wir den 
Abend und begrüßen gemeinsam den Sommer!

16:30 Uhr – Eröffnung am Rathaus
• Eröffnung durch die Organisatorin Gisela Heubach
• Grußworte des Veranstalters und Schirmherren Bürgermeister Rü-

diger Eisenbrand
• Berg-Orchester der Musikschule Apolda unter Leitung von Erik 

Sieglerschmidt

17:00 – 22:00 Uhr – Musik erklingt an allen Spielstätten!

Eiscafé La Gondola • Markt 2
• 17:00 - 18:15 Uhr: „Wechselspiele” Musikschule Weimar-Apolda; 

Musizierende der Klassen Petra Herffurth (Akkordeon) und Kath-
rin Glombitza (Violine)

• 18:30 - 19:30 Uhr: „D’accord, d’Akkord” | Akkordeonmusik; Karol 
Geßner/ Sabine Könke/ Manja Erl/ Petra Herffurth

Terrasse „Hotel am Schloß Apolda” • Jenaer Str. 2
• 17:00 - 18:00 Uhr: Country Music Rüdiger Mund
• 18:30 - 19:30 Uhr: Boom Boom Boom

Garten „Hotel am Schloß Apolda” • Jenaer Str. 2
• 20:00 - 22:00 Uhr: Band „Final Four”

Eiscafé La Sia • Bahnhofstraße 8
• 17:30 Uhr: Band „Aelke”
• 19:30 Uhr: Band „Back to Paradise”

Literaturweinstube • Johannisgasse 5
• 17:00 - 18:00 Uhr: Themo | Songs
• 18:00 - 19:00 Uhr: Ingo Reimann
• 19:00 - 19:30 Uhr: Ron Segeth | Saxophonie
• 19:30 - 21:00 Uhr: Team Driven Silvan Krause

Fête de la musique
am 21. Juni 2023 

neue Sonderaussausstellung im
GlockenStadtMuseum Apolda

BÜRGER - BURGER
Aktuelle Arbeiten von Christoph Tschernatsch 

9. Juli bis 3. September 2023

„Ist das Kunst oder kann das 
weg?“, so könnten böse Zungen 
fragen, wenn Sie die Vorberei-
tungen zur nächsten Ausstel-
lung im GlockenStadtMuseum 
gesehen hätten.

Säcke voller Müll wechselten 
die Besitzer. Bürgermeister, 
Gastwirt, Landwirt, Asylbewer-
ber; aus verschiedensten Ecken 
der Gesellschaft trug Christoph 
Tschernatsch die Hinterlassen-
schaften des alltäglichen Kon-
sums zusammen. 
Wozu? Um daraus Kunst zu ma-
chen! Und wer da womöglich 
etwas die Nase rümpft, der hat 
noch nicht in die leuchtenden 
Augen des Künstlers blicken 
dürfen, wenn er einen „frischen“ 
Müllsack durchwühlt hat.

Nach gründlicher Reinigung wird jede Müllsammlung einem Holz-
keilrahmen zugeordnet, der eine Umwicklung aus durchsichtigem 
Klebeband erhält. So entsteht der spätere Malgrund und gleichsam 
ein Zwischenraum, der dann den Müll beherbergen wird. An Stel-
len mit transparenter Bemalung bleibt der Müll später auch von vorn 
sichtbar – und spiegelt so das Prinzip der Écriture automatique in der 
bildenden Kunst wider.

Am Ende können wir uns über neun große Bilder appetitlicher Ham-
burger freuen, die uns als Betrachtern bei genauem Hinsehen auch 
den Spiegel vorhalten - die zum Zeugnis unseres Konsums werden. 
Ein Burger gewordenes Abbild unseres ökologischen Fußabdruckes, 
das zur Reflexion, zum Staunen und eventuell auch zu etwas mehr 
Selbsterkenntnis einlädt.

Fortsetzung auf Seite 59

Foto: privat

Fotos: privat
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Gregor Gysi präsentiert am 05.10.2023, um 19 Uhr, seine neue Au-
tobiographie "Ein Leben ist zu wenig" in der Stadthalle Apolda. Im 
Gespräch mit dem Journalisten Hans-Dieter Schütt erzählt er Episo-
den aus seinem Leben, berichtet über Siege und Niederlagen. Freuen 
Sie sich auf einen spannenden Abend mit kontroversen Diskussionen 
und Gregor Gysi in Hochform!

Die Karten sind zum Preis von 22 € zzgl. Gebühren in der Tourist-
Information Apolda und Ticketshop Thüringen erhältlich. 

Gregor Gysi hat linkes Denken geprägt und wurde zu einem seiner 
wichtigsten Protagonisten. Hier erzählt er von seinen zahlreichen Le-
ben: als Anwalt, Politiker, Autor, Moderator und Familienvater. Seine 
Autobiographie ist ein Geschichts-Buch, das die Erschütterungen und 
Extreme, die Entwürfe und Enttäuschungen des 20. Jahrhunderts auf 
sehr persönliche Weise erlebbar macht. 

Kaum ein deutscher Politiker wurde so geschmäht, kaum einer schlug 
sich so erfolgreich durchs Gestrüpp der Anfeindungen – hin zu einer 
anerkannten Prominenz: In seiner Autobiographie erzählt Gregor Gy-
si von seiner Kindheit und Jugend, schildert seinen Weg zum Rechts-
anwalt, gibt Einblicke in sein Verhältnis zu Dissidenten und in die 
Spannungsfelder an der Spitze von Partei und Bundestagsfraktion. 
Vor allem aber berichtet er von der erstaunlichen Wendung, die sein 
Leben mit dem Herbst 1989 nahm: Der Jurist wird Politiker. »Einfach 
wegrennen, das wollte ich nie«, sagt Gysi und trifft damit einen Kern 
seines Wesens: Widersprüche aushalten. Ein Leben und eine Fami-
liengeschichte, die von Russland bis Rhodesien führt, in einen Ge-
richtsalltag mit Mördern und Dieben und zu der ein Lob Lenins sowie 
die Nobelpreisträgerin Doris Lessing gehören.

Gregor Gysi liest
in der Stadthalle Apolda

Nichtamtlicher Teil: Informationen

Kulturfabrik Apolda • Dr.-Külz-Straße 4
• 17:00 - 18:00 Uhr: Boom Boom Boom
• 18:00 - 19:30 Uhr: Tango Argentino
• 19:30 - 21:00 Uhr: Soul4Sax Anett Krause
• 21:00 - 22:00 Uhr: Chanielle

Pfarrgarten Bonifatiuskirche • Stobraer Straße 10
• 18:30 - 19:30 Uhr: 1. Thüringer Gugge Musiker Apolda
• 19:30 - 22:00 Uhr: Musik und Tanz mit den Urkainern, Liliya Siebert
• Einladung ins offene Atelier von Rüdiger Bahr-Liebeskind

Garten Mehrgenerationenhaus
Dornburger Straße 14
• 16:00 - 18:00 Uhr: FAGGT

Terrasse Mehrgenerationenhaus
Dornburger Straße 14
• Musik- und Tanzprojekt aus dem Jugendclub „Tomate”
• 18:30 Uhr: Tanzgruppe „@deaaa.official_”
• 18:45 Uhr: Solosängerin Delina
• 19:15 Uhr: Band Zalaton

Lutherkirche • Melanchthonplatz
• 16:00 - 16:30 Uhr: Kinderchor Stammgruppe der Hasen
• 16:30 - 17:30 Uhr: Gospelchor Apolda
• 17:30 - 18:30 Uhr: Chor(nelius) and the Boys
• 18:30 - 19:30 Uhr: TonArtsinger
• 19:30 - 20:15 Uhr: Liedertafel Mellingen
• 20:15 - 20:45 Uhr: Frauenchor a Tempo Tiefengruben
• 20:45 - 21:45 Uhr: Träumereien an der Orgel, Mike Nych

Prager-Haus • Bernhard-Prager-Gasse 8
• 18:00 - 18:30 Uhr: Klezmer-Geige Fanny Sophie
• anschließend Lesung „Der Geiger”, Peter Franz

Paulinenpark • Bernhardstraße Ecke Ackerwand
• 17:00 - 18:20 Uhr: Band „Lieber spät als nie”
• 19:05 - 19:30 Uhr: Band „Tonspur”
• 19:30 - 20:30 Uhr: Chanielle
• 20:30 - 22:00 Uhr: Band „Tonspur”

Paulinenpark, Weidenrutenpalast
• 18:20 - 19:05 Uhr: Posaunenchor

Plateau Glockengarten • Bahnhofstraße 41
• 16:00 - 16:45 Uhr: Ohne Zeh mit Bass
• 16:45 - 17:15 Uhr: Patrick Kunze
• 17:15 - 18:00 Uhr: Ohne Zeh mit Bass
• 18:00 - 18:45 Uhr: SascH - Sascha Köhler

Foto: privat

• 18:45 - 19:30 Uhr: Ohne Zeh mit Bass
• 19:30 - 20:00 Uhr: SascH - Sascha Köhler
• 20:30 - 22:00 Uhr: Ohne Zeh mit Bass

Pavillon Café Ella • Bahnhofstraße 43
• 18:00 - 18:40 Uhr: Band „Irgendwann”, Jena
• 19:00 - 22:00 Uhr: Band „Radig mal Anders”

Änderungen vorbehalten!

Wir wünschen allen Gästen viel Freude beim Zuhören,
Mitmachen, Mittanzen und Mitsingen.

Fortsetzung von Seite 58
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Schulterschluss
beim Klimaschutz:

Apolda und Rapid city
machen gemeinsame Sache

Die Partnerstädte Apolda und Rapid City (USA) wollen gemein-
sam nachhaltiger werden. Teams auf beiden Seiten arbeiten in ei-
nem Projekt namens Urban X-Change an Ideen zum Klimaschutz. 
Während sich die Thüringer auf nachhaltige Mode konzentrieren, 
geht es bei den Amerikanern in erster Linie um klimafreundliche 
Landwirtschaft.

Bei einem Besuch in den USA haben die Leiterin der Kreisvolkshoch-
schule Weimarer Land, Fanny Kratzer, und Mitarbeiterin Conny 
Mauroner erste Projektergebnisse aus Thüringen vorgestellt. Auf ei-
ner Messe anlässlich des Earth Days 2023 sprachen sie unter anderem 
über laufende Upcycling Workshops und geplante Kleidertauschbör-
sen. Zudem nahmen sie an einem Clean Up Day teil.

Analog dazu lief in Thüringen die Aktion „Sauberes Apolda“, bei 
der ebenfalls Straßen und Plätze gesäubert wurden. Bei einem Tref-
fen mit dem Bürgermeister der Stadt Rapid City, Steve Allender, 
wurden weitere gemeinsame Ansätze entwickelt.

„Der Erfahrungsaustausch ist sehr wichtig und bringt uns alle vor-
an“, so Allender. „Es ist erstaunlich, wie gleich die Herausforderun-
gen auf beiden Seiten der Welt sind“, stellte Fanny Kratzer fest. Es 
finde ein Generationenwechsel statt und damit auch ein Umdenken. 
Dennoch sei der Weg in eine klimafreundliche Welt noch lang. Krat-
zer und auch Allender wünschen sich eine anhaltende Zusammen-
arbeit. „Es sollte zur Tradition werden, den Clean Up Day gemein-
sam abzuhalten“, so Fanny Kratzer. Das sei eine Art gegenseitige 
Motivation. Im Juli wird eine Delegation aus Rapid City in Apolda 
zum Gegenbesuch erwartet.

Das Projekt Urban X-Change wird vom Auswärtigen Amt und dem 
Deutschen Volkshochschulverband international gefördert und en-
det im Herbst.

Besuch beim Bürgermeister im Stadtratssaal von Rapid City Karie Ken-
nedy (Rapid City), Conny Mauroner (Apolda), Bürgermeister Steve 
Allender (mit Gastgeschenken aus Apolda – darunter ein Jubiläums-
Whisky), Fanny Kratzer (Apolda), Timmi Bubac (Rapid City)

Konzert Stadt- und Dorfkirchenmusiken 2023

Musica della regione

Am 8. Juli 2023, 19:00 Uhr, gibt es in der Kirche „St. Vitus“ im 
Apoldaer Ortsteil Zottelstedt eine ganz besondere Begegnung. Die 
Reise führt von Bingen bis Bagdad!

Hildegard von Bingen war eine der außergewöhnlichsten Frauen ih-
rer Zeit und steht mit ihren Kompositionen genau am europäischen 
Scheidepunkt zur Mehrstimmigkeit: sie ist eine der letzten, die im 
Cantus Planus komponiert, ihn verfeinert, neue Klangräume sucht 
und findet. Sowohl der orientalischen wie der westlichen Musik lie-
gen Skalen zugrunde: die Modi im Westen - die Makams im Osten. 
Der Orient blieb beim „cantus planus“ und verfeinerte ihn über die 
Jahrhunderte. Der Westen entschied sich für die Polyphonie.

Von Hildegard von Bingens Kompositionsweg ausgehend, könnte 
man sich eine europäische Entwicklung zu ähnlichen Skalen vorstel-
len, wie wir sie heute in der orientalischen Musik finden. Die Musik 
des Mittelalters wird eine Brücke zur orientalischen Musik. Es ent-
steht sowohl der Dialog zwischen den Kulturen wie zwischen Vergan-
genheit und Gegenwart.

Maria Jonas (Gesang, Drehleier), Bassem Hawar (Djoze [irakische Fi-
del]) und Thomas Friedlaender (Perkussion, Glocken) lassen Sie an 
diesen Ähnlichkeiten und Unterschieden teilhaben. 

Hildegard von Bingens Musiksprache im Dialog mit der libanesi-
schen Künstlerin Fairuz. 
Spannend!

gez. Viola-Bianka Kießling
Musikreferentin
Landratsamt Weimarer Land

Foto: privat

Foto: privat

Foto: privat
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Nichtamtlicher Teil: Informationen

neuer Rast- und Grillplatz 
„Platz der Pfadfinder“

Die Stadt Apolda verfügt über einen neuen Rast- und Grillplatz, der 
zur öffentlichen Nutzung zur Verfügung steht, der „Platz der Pfad-
finder“.

Im Rahmen des Landschaftsprojektes „NaTOURblüte 2.0“ wurde 
dieser zur Aufwertung des Rundwanderweges über die Herresse-
ner und die Schötener Promenade realisiert. Auf einem der höchsten 
Punkte bietet der Verweilplatz im südlichen Stadtteil einen wunder-
schönen Ausblick auf die Glockenstadt.

An dem „Platz der Pfadfinder“ wurden zudem Tische und Bänke so-
wie eine Schutzhütte aufgestellt, wodurch das Ausflugsziel qualitativ 
deutlich aufgewertet wurde. Zusätzlich wurde eine Trockentoilette 
errichtet.

Für die Nutzung der Grillmöglichkeit/ Lagerfeuerstelle inkl. einem 
Schüttraummeter Brennholz wird ein Entgelt in Höhe von 90,- € er-
hoben. Für die Erteilung der Ausnahmegenehmigung zum Anlegen 
eines offenen Feuers wird zudem eine Gebühr von 10,- € fällig.
Zusätzlich ist eine Kaution von 100,- € zu hinterlegen, die bei ord-
nungsgemäßer Übergabe der Anlage selbstverständlich rückerstattet 
wird. Die Zahlung aller Beträge hat in bar zu erfolgen.

Die Nutzung der Feuerschale kann gegen o. g. Entgelt beim Kommu-
nalen Service Apolda, Stobraer Straße 99, 99510 Apolda, beantragt 
werden. Das entsprechende Formular steht auf der Homepage unter:

https://www.apolda.de/tourismus-kultur/
natur-aktiv/ grillplatz-platz-der-pfadfinder

zum Ausdrucken und Ausfüllen bereit.

Viel Spaß beim Grillen und Verweilen
auf dem „Platz der Pfadfinder“.

STADTRADELn 2023
Auf die Räder – Fertig – Los!

5. bis 25. Juni
Das Weimarer Land nimmt auch 2023 wieder am Stadtradeln teil. 
Vom 5. bis 25. Juni 2023 sind die Bürgerinnen und Bürger des Weima-
rer Lands aufgerufen, sich aufs Rad zu schwingen.

Drei Wochen weitestgehend auf das Auto zu verzichten – das stärkt 
nicht nur die Gesundheit, sondern trägt auch zur Verbesserung des 
Klimas bei. 

Innerhalb dieser Zeit heißt es: rauf auf den Sattel und rein in das 
Fahrradfahrvergnügen, um möglichst viele Kilometer für den Kreis 
zu sammeln, der sich im deutschlandweiten Wettbewerb mit ande-
ren Kommunen misst. Die Teilnahme ist für alle Radfreunde, die im 
Weimarer Land wohnen, arbeiten, in einem Verein tätig sind oder 
eine Schule besuchen, möglich.
Die Kilometer können sowohl im Weimarer Land als auch über 
die Kreisgrenzen hinaus zurückgelegt werden. Weitere Informatio-
nen zum Projekt insbesondere zur Anmeldung erhalten Sie auf der 
Homepage unter:

www.stadtradeln.de/kreis-weimarer-land. 

Am Ende des Wettbewerbs können sich die aktivsten Sportler*innen 
auf eine kleine Anerkennung freuen. 

STADTRADELN ist ein internationaler Wettbewerb, der vom Klima-
Bündnis e. V. ins Leben gerufen wurde und für die Themen Radför-
derung, Klimaschutz und mehr Lebensqualität steht.
Diese Kampagne findet jährlich in der Zeit zwischen 1. Mai und 30. 
September statt. Das Weimarer Land nimmt in diesem Jahr bereits 
zum zweiten Mal an der Aktion teil.

Abholung Jubiläums-Whisky
„Dicker Pitter”
Die bestellten Whiskyflaschen stehen noch bis 
30. Juni 2023 in der Tourist-Information zur 
Abholung bereit.

Öffnungszeiten:
• Montag - Donnerstag: 09:00 bis 17:00 Uhr
• Freitag: 09:00 bis 14:00 Uhr

Nicht abgeholte Reservierungen gehen an-
schließend in den freien Verkauf.
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Mehrgenerationenhaus Apolda
„Geschwister Scholl“
Dornburger Str.14 
99510 Apolda
Tel. +49 (0)3644 650 300
Fax +49 (0)3644 650 304
mgh@apolda.de
www.mehrgenerationenhaeuser.de

ANGEBoTE
des Mehrgenerationenhauses

„Geschwister Scholl“  

Mehr
Generationen
Haus
Miteinander – Füreinander

Der „Offener Treff“ ist Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 18:00 Uhr und am Freitag von 08:30 bis 12:30 Uhr geöffnet.

Planung und Durchführung von Veranstaltungen nach Terminvereinbarung:
• Mehrgenerationenhaus: Tel. 03644 650-300 bzw. E-Mail: mgh@apolda.de 

Eltern-Kind Angebote: Pekip-Kurse, Krabbelgruppen, Eltern-Kind-Kreis, Mutti/Vati Frühstück, Kinderturnen bitte erfragen beim:
• Frauen- und Familienzentrum (FFZ): Tel. 03644 650-329 bzw. ffz@diakonie-ap.de

Beratung der Gleichstellungsbeauftragten:
• nach Vereinbarung Tel. 03644 650-300, E-Mail: mgh@apolda.de

Montag
10:00 Uhr Spiele für alle Generationen (Rommé-Gruppe)
 Offener Treff
13:00 Uhr Beratungszeit „Betreuung zu Hause“ – 
 Home instead, Tel. 036446 50327 - Beratungsraum 
14:00 Uhr Gymnastischer Tanz Frau Wächter – Mehrzweckraum
Rentenberatung mit Herrn Torborg – Glaspavillon
Nur mit Terminvergabe unter Tel. 03644 8779952
von Montag bis Donnerstag 19:30 – 20:15 Uhr
Beratungstermine im Frauen- und Familienzentrum / Frauenschutz /
Kirchenkreissozialarbeit nur nach Vereinbarung, Tel. 03644 650-329

Dienstag
09:30 Uhr Betreuungs- und Beschäftigungsangebot für Senioren
 Glaspavillon, Kontakt unter Tel. 03644 650-301,
 Mail: mgh@apolda.de
09:30 Uhr Rheumatreff  – Mehrzweckraum
10:00 Uhr Kreativwerkstatt für und mit allen Generationen –
 Kreativraum
10:00 Uhr Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen – Offener Treff
 nach Vereinbarung, Tel. 03644 650-301/-300
13:00 Uhr Beratungszeit Frauen- und Familienzentrum/
 Frauenschutz
15:00 Uhr Nähstübchen, jeden 2. und 4. Dienstag im Monat,
 Juli und August Sommerpause
 Anmeldung unter Tel. 03644 650-301 oder E-Mail:
 mgh@apolda.de
17:00 Uhr Schiedsstelle – Beratungszeit in den geraden
 Kalenderwochen – Beratungsraum

Mittwoch
10:00 Uhr Krabbelgruppen – Frühstückzeit einmal im Monat! 
 Bitte Termine erfragen und anmelden, Tel. 03644 650-329
15:00 Uhr Handarbeitskreis „Die WollLust“ – Offener Treff
15:00 Uhr Handarbeitskreis Frau Schiedt, jeden 2.+ 4. Mittwoch – 
 Glaspavillon
Beratungstermine im Frauen- und Familienzentrum/Frauenschutz/
Kirchenkreissozialarbeit nur auf Anfrage; Tel. 03644 650-329

Donnerstag
09:30 Uhr Betreuungs- und Beschäftigungsangebot für Senioren
 Glaspavillon, Kontakt unter Tel. 03644 650-301,
 Mail: mgh@apolda.de
13:00 Uhr Beratung im Frauen- und Familienzentrum/
 Frauenschutz/ Kirchenkreissozialarbeit
14:00 Uhr Digitalcafé – jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat,
 Anmeldung zum jeweiligen Termin unter:
 seniorenbeirat@apolda.info
 Infos unter: www.bibliothek.apolda.info
14:00 Uhr Gymnastik für Junggebliebene – Mehrzweckraum

Seniorenbeirat der Stadt Apolda
15:00 – 16:00 Uhr jeden ersten Mittwoch im Monat – Beratungszeit 
im Beratungsraum; E-Mail: seniorenbeirat@apolda.info 

Sanikurse - Anmeldung nur unter www.primeros.de

Sonstiges
Der Kindersport macht Sommerpause.
Anmeldungen für Kurse ab September unter ffz@diakonie-ap.de

21.06. – Fête de la musique / ab 15:30 Uhr, im MGH Hof

Selbsthilfegruppen und Vereine
Kontakte zu den Gruppenleitern/innen können im MGH erfragt 
werden! Tel. 03644 650-301

• Frauen nach Krebs - am ersten Montag im Monat 13:00 Uhr
• Sport für Atemwegserkrankte (ANAT e.V.)
 - jeden Montag ab 10:00 Uhr 
• SHG Multiple Sklerose
 - am ersten Dienstag im Monat ab 14:00 Uhr
• Ortsgruppe Parkinson
 - am ersten Mittwoch im Monat ab 10:00 Uhr
• Bund der Ruheständler und Hinterbliebenen e.V.
 - am zweiten Mittwoch im Monat 14:00 Uhr
• Geschichtsverein 
 - am zweiten Donnerstag im Monat ab 17:30 Uhr
• Briefmarkenverein
 - am zweiten Donnerstag im Monat ab 18:00 Uhr 
• Chorproben - Termine im MGH erfragen

Freitag
08:30 Uhr Skatrunde – Offener Treff 
09:00 Uhr Beratung im Frauen- und Familienzentrum/
 Frauenschutz/ Kirchenkreissozialarbeit
10:00 Uhr Babysprechstunde – Seminarraum 2
 gern auch als telefonische Beratung, Tel. 0173-3625378
14:00 Uhr Volkssolidarität – einmal im Monat
 Termine erfragen unter Tel. 03644 650-301
NEU!!! Beratung „Rund um das Thema Pflege – Was tun?“
15:00 – 17:00 Uhr jeden Donnerstag – in Apolda/ Nord Apparte-
menthaus; Termine nach Vereinbarung: Tel. 0176-10650027
10:00 – 12:00 Uhr jeden Freitag– im Mehrgenerationenhaus;
Termine nach Vereinbarung: Tel. 0176-10650027
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Herzlichen Glückwunsch

an Familie  zur/zum Datum
Franzke Sohn Leo 30.04.2023

Hesse Sohn Niu Maxim Stefan 16.05.2023

...zur Geburt

Stefanie, geb. Menzel & Thomas Franke
14.04.2023

Anika, geb. Haufe & Carsten Prill
15.04.2023

Claudia Henkel, geb. Zeckert & Dieter Birnschein
25.04.2023

Juliane, geb. Schmied & Thomas Hergt
05.05.2023

Julia, geb. Wünscher & Kevin Trepanovski
06.05.2023

Diana, geb. Schmegner & Bodo Schlundt
08.05.2023

Samantha, geb. Kirsche & Sven Grießbach
19.05.2023

Sophia de Haan & Sandro, geb. Frödrich
24.05.2023

...zur Eheschließung

…zum Alters- und Ehejubiläum

an die Eheleute

Jutta & Joachim 
Koppe
zur
Diamantenen 
Hochzeit
am 26. April 2023

an die Eheleute

Waltraut &
Gerhard Koch
zur
Diamantenen 
Hochzeit
am 27. April 2023

Vereinsnachrichten

Was? Erlaubt sind alle Luftgewehre aus DDR-Produktion
 -> geschossen wird aufgelegt 10 m
 (15 Schuss + 5 Probe)

sowie: Knickerschießen auf längere Distanz – 20m
 Jeder sollte sein Oldi – Luftgewehr mitbringen.
 Bei Bedarf können Luftgewehre und Munition vom
 Verein kostenlos genutzt werden.

Wann? am 24. Juni 2023, 09:00 – 12:00 Uhr

Wo? Schießsportanlage der BSG 1775 Apolda e.V.
 in Apolda – Heusdorf
 (ehemaliger GST – Schießstand)

Wer? Jeder, aber Jugendliche von 12 – 17 Jahren nur mit
 schriftlicher Genehmigung eines Erziehungs-
 berechtigten

Ausschreibungen: unter www.bsg-apolda.jimdofree.com  

Info: für Unentschlossene – der Besitz von handelsüblichen 
Luftdruckwaffen ist für Personen ab 18 Jahren nicht erlaubnis-
pflichtig 

Sonstiges: Für Interessierte besteht auch die Möglichkeit, Bogen 
zu schießen.

Was noch: Fachsimpeln bei Bratwurst, Kaffee und Kuchen

und sonst: warten tolle Preise

Kontakt: Internet: www.bsg-apolda.jimdofree.com 
Telefon: 01520/1815793

gez. Mathias Austen
1. Vorsitzender 

Die Büchsenschützengesellschaft 1775 Apolda e.V. und die 
Sparkasse Mittelthüringen laden ein zum

11. Apoldaer-Knicker-Grand-Prix 2023
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Nichtamtlicher Teil: Vereinsnachrichten

Lungensport -
sportliche Betätigung für

Atemwegserkrankte
Verschiedene therapeutische Maßnahmen ermöglichen das Leben mit 
einer Atemwegserkrankung aktiv zu meistern: Eine wichtige Strate-
gie ist der Lungensport, dieser besteht aus dem Erlernen von Atem-
techniken und der Kräftigung der Atemmuskulatur. 

Ängste, innere Erregungszustände und Bewegungsunruhe stehen 
einer optimalen Bewältigung der Atemwegserkrankung oft im Weg. 
Verschiede Übungen können hier helfen. Sie leisten einen wichtigen 
Beitrag gegen die Verkrampfung der Atemwegsmuskulatur. Das Er-
lernen atemerleichtender Körperstellungen, das Training der richti-
gen Atmung und effektiver Hustentechniken sowie Übungen zur 
Sekretdrainage sind die Schwerpunkte im Lungensport. 

Regelmäßige körperliche Betätigung hilft für eine bessere Krankheits-
bewältigung und stärkt das Selbstbewußtsein.

Kommen sie zu einer Schnupperstunde: jeden Montag um 11:30 Uhr 
im Mehrgenerationshaus Apolda, Dornburger Str.14

Weitere Informationen: 
Allergie-, Neurodermitis- und Asthmahilfe Thüringen e.V.
Tel: 0361 2253103 

gez. Kornelia Holzapfel

Aus den Ortsteilen

Veranstaltungen in Zottelstedt 
• 23.-25. Juni Kirmes
 Kirmesverein „Ilmstromer“
 Zottelstedt e.V.

• 1. Juli 3. Internationales ukrainisches Fußballturnier
 FSV Ilmtal Zottelstedt e.V.

• 2. Juli Stadtmeisterschaft im Beach-Soccer
 FSV Ilmtal Zottelstedt e.V.

gez. René Wittig
Ortsteilbürgermeister Zottelstedt

1. Apoldaer Stadtmeisterschaft im

BEAcHSoccER
2. Juli 2023

10 Uhr
SportPark Apolda

Eingeladen sind Vereins- und Freizeitmannschaften aus Apolda 
und Umgebung. Die Teilnahme ist kostenfrei!

Das Mindestalter beträgt 16 Jahre.
Spielstärke 1:4 /  Max. 8 Teams

Anmeldung per E-Mail unter:  thomas-schmidt89@gmx.de
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Amtlicher Teil: Bekanntmachung

Fortsetzung auf Seite 66

Hinweis:  Der Inhalt dieser Bekanntmachungen ist zusätzlich im Internet unter https://www.apolda.de/amtsblatt veröffentlicht.

Beschlüsse des Bau- und
Werkausschusses vom 28.02.2023

Beschluss-Nr.: BWAS-222/23
Beschluss über die Auftragsvergabe von Bauleistungen zur Er-
schließung des Wohngebietes "An der Stobraer Straße" - Wallbe-
pflanzung
Der Bau- und Werkausschuss beschließt, nach beschränkter Aus-
schreibung, die Auftragsvergabe von Bauleistungen zur Erschlie-
ßung des Wohngebietes "An der Stobraer Straße" – Wallbepflanzung 
– an den wirtschaftlichsten Bieter, Firma Gärten von Panknin, Apol-
da. Die Auftragssumme beträgt 60.571,62 € brutto

Beschluss-Nr.: BWAS-223/23
Beschluss über die Auftragsvergabe zur Lieferung eines Kleinlast-
kraftwagens mit Rechtslenkung
Der Bau- und Werkausschuss beschließt, nach beschränkter Aus-
schreibung, die Auftragsvergabe zur Liefe rung eines Kleinlastkraft-
wagens mit Rechtslenkung an den wirtschaftlichsten Bieter, Firma 
BayWa AG, Erfurt. Die Auftragssumme beträgt 124.950,00 € brutto.

Beschluss-Nr.: BWAS-224/23
Beschluss über die Vergabe eines Rahmenvertrags für Transport, 
Verwertung und Entsorgung von Wertstoffen/Abfall
Der Bau- und Werkausschuss beschließt, nach beschränkter Aus-
schreibung, die Vergabe eines Rahmen vertrags für den Transport, 
die Verwertung und die Entsorgung von Wertstoffen sowie Abfällen 
an die Firma B & V Entsorgungsdienstleistungen GmbH über eine 
Summe in Höhe von 50.000,00 € brutto.

Beschluss-Nr.: BWAS-225/23
Beschluss über die Auftragsvergabe von Planungsleistungen für 
Sportstätten in kommunaler Trägerschaft
Der Bau- und Werkausschuss beschließt die Auftragsvergabe von 
Planungsleistungen für Sportstätten in kommunaler Trägerschaft 
für das Maßnahmenpaket „Bestandsaufnahme, Bestandsanalyse, 
Bedarfsermittlung, Grobkostenermittlung und Priorisierung“ an das 
Büro Casparius Architekten & Ingenieure, Erfurt. Die vorläufige Ho-
norarsumme beträgt 28.560,00 € brutto.

Beschlüsse des Stadtrates
vom 15.03.2023

Beschluss-Nr.: SR-296/23
Beschluss über den Abschluss einer Zweckvereinbarung zum 
Breitbandausbau
Der Stadtrat beschließt den beigefügten Entwurf einer Zweckverein-
barung zum Breitbandausbau mit den beteiligten Kommunen ein-
schließlich der Übertragung der Aufgaben auf die Gemeinde Ilmtal-
Weinstraße. Die Zweckvereinbarung inklusive Anlage 1 ist Bestand-
teil des Beschlusses.

Beschluss-Nr.: SR-297/23
Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Vorha-
ben "Wohnen an der Dobermannstraße" in Apolda

1. Der Stadtrat beschließt die Aufstellung eines Bebauungsplans 
nach § 13 BauGB für das Vorhaben „Wohnen an der Dobermann-
straße“, östlich der Dobermannstraße zwischen der Kronfeldstra-
ße und der Erfurter Straße. Der Plan soll sich auf die nachfolgen-
den Flurstücke in der Gemarkung Apolda erstrecken:

 Flur 17
 Flurstücke 2239/5; 2242/1; 2242/17; 2243/2; 2243/3; 2243/4
 sowie 2343/8
 Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 21.500 m².
 Die in der Anlage befindliche Karte (Anlage 1) mit der zeichneri-

schen Umgrenzung des Bereichs ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Das Planverfahren wird auf der Grundlage des BauGB in der ak-
tuell gültigen Fassung durchgeführt.

 Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 
BauGB aufgestellt.

 Eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung im Sinne des § 3 
Abs. 1 BauGB ist nicht vorgesehen, so dass bekannt zu machen ist, 
wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten 
kann und dass sich die Öffentlich keit innerhalb einer bestimmten 
Frist zur Planung äußern kann.

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabengebiete durch die Planung berührt werden können, 
werden entsprechend § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB beteiligt.

3. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 
BauGB).

Beschluss-Nr.: SR-298/23
Beschluss über die Billigung und Auslegung des 2. Entwurfs zum 
Bebauungsplan Sondergebiet "Neubau Rettungswache an der Je-
naer Straße" (Billigungs- und Auslegungsbeschluss)
Der Stadtrat beschließt in öffentlicher Sitzung, den Entwurf des Be-
bauungsplans „Neubau Rettungswache an der Jenaer Straße" in der 
vorliegenden Fassung mit Stand vom Februar 2023 zu billigen und 
diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB i. v. m. § 4 a Abs. 3 BauGB öffentlich 
auszulegen. 

Auflegung der Vorschlagsliste für 
die Erwachsenenschöffen

In der Stadtratssitzung am 24. Mai 2023 wurde die Vor-
schlagsliste der Stadt Apolda für die Wahl der Erwachsenen-
schöffen (Wahlperiode 2024 bis 2028) aufgestellt.

Diese Liste wird vom 26. Juni bis einschließlich 30. Juni 2023 
zu jedermanns Einsicht im Bürgerbüro, Am Schloß 1, 99510 
Apolda, und auf der Internetseite der Stadt Apolda unter 
www.apolda.de ausgelegt.

Das Bürgerbüro ist in dieser Zeit geöffnet:
Montag  08:00 - 13:00 Uhr
Dienstag  08:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch 08:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 18:00 Uhr
Freitag  08:00 - 13:00 Uhr

Gegen die Vorschlagsliste kann bei der Stadt Apolda bis 
einschließlich 7. Juli 2023 schriftlich oder zu Protokoll mit 
der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die Vor-
schlagsliste Personen aufgenommen worden sind, die nach 
§ 32 Gerichtsverfassungsgesetz nicht aufgenommen werden 
durften oder nach den §§ 33 und 34 Gerichtsverfassungsge-
setz nicht aufgenommen werden sollten.

i.A.
gez. Dana Weber
Fachbereichsleiterin Bürgerservice, Recht und Steuern 
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Der Entwurf des Bebauungsplans - bestehend aus der Planzeichnung 
sowie dem Entwurf der Begründung - wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
i. v. m. § 4 a Abs. 3 BauGB verkürzt öffentlich ausgelegt und zusätz-
lich im Internet eingestellt und zugänglich gemacht.
Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§2 Abs. 1 BauGB).

Beschluss-Nr.: SR-299/23
Beschluss über die Benennung einer Straße nach Frau Dr. Elisa-
beth Blochmann in Elisabeth-Blochmann-Straße
Der Stadtrat beschließt: Eine der nächsten zu benennenden Straßen 
im Stadtgebiet der Kreisstadt Apolda erhält den Straßennamen „Eli-
sabeth-Blochmann-Straße“.

Beschluss-Nr.: SR-300/23
Beschluss über den Antrag zum Bericht der Jugendbeauftragten
Der Stadtrat beschließt, die Jugendbeauftragten erhalten die Pflicht, 
mindestens einmal im Jahr und das Recht, bei Bedarf zweimal im 
Jahr in einer regulären Sitzung des Stadtrates der Kreisstadt im öf-
fentlichen Teil der Tagesordnung einen Bericht über ihre Tätigkeit 
mit anschließender Debatte abzugeben.

Beschluss-Nr.: SR-301/23
Beschluss über die Bestellung von Ausschussmitgliedern und deren 
persönlichen Stellvertretern sowie die Abberufung von persönlichen 
Stellvertretern

Der Stadtrat beschließt,

• Herrn René Wittig als Ausschussmitglied im Bau- und Werkaus-
schuss (BWAS) und Frau Annegret Thrun als dessen persönliche 
Stellvertreterin im BWAS

sowie

• Herrn Franz Richter als persönlichen Stellvertreter von Herrn Pe-
ter Scherneck im BWAS

und

• Herrn René Wittig als persönlichen Stellvertreter von Herrn Axel 
Janke im Rechnungsprüfungsausschuss (RPAS)

zu bestellen.

Gleichzeitig beruft der Stadtrat

• Herrn Wolfgang Hoppe als persönlichen Stellvertreter von Herrn 
Peter Scherneck im BWAS,

• Herrn Franz Richter als Ausschussmitglied sowie dessen persönli-
chen Stellvertreter im BWAS, Herrn Axel Janke, sowie

• Frau Jana Hoppe als persönliche Stellvertreterin von Herrn Axel 
Janke im RPAS

ab.

Beschluss-Nr.: SR-302/23
Beschluss über die Entsendung eines Aufsichtsratsmitgliedes in die 
"Hotel am Schloß Apolda GmbH"
Der Stadtrat beschließt, entsprechend Punkt VIII Abs. 2 und 3 des 
Gesellschaftsvertrages der „Hotel am Schloß Apolda GmbH“ Frau 
Annegret Thrun als Mitglied in deren Aufsichtsrat zu bestellen.

*******************
Die als Anlage aufgeführten Unterlagen können nach Terminverein-
barung im Büro Stadtrat, Markt 1, 99510 Apolda, Tel. 03644 650-170, 
eingesehen werden. 

Einladung
Zur öffentlichen Genossenschaftsversammlung des 

Jagdbezirkes Oberroßla/Rödigsdorf

am Freitag, dem 30. Juni 2023, um 18:00 Uhr,
im Feuerwehrhaus oberroßla

laden wir alle Jagdgenossen (Eigentümer von landwirtschaft-
lichen Nutzflächen auf denen die Jagd ausgeübt werden darf) 
recht herzlich ein.

Tagesordnung
1. Beschlussfähigkeit
2. Vergabe der Jagdpacht
3. Verschiedenes

gez. Steffen Clauder
Notvorstand

Satzung
zur Aufhebung der Satzung über die Benutzung 
der Kindertageseinrichtungen der Stadt Apolda 

(Kita-Benutzungssatzung) vom 8. Juli 2011

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 2 der Thüringer Kommunal-
ordnung (ThürKo) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. 
Januar 2003 (GVBl. S. 41 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 
März 2023 (GVBl. S. 127) beschließt der Stadtrat der Stadt Apolda auf 
seiner Sitzung am 24. Mai 2023 folgende Aufhebungssatzung: 

§ 1
Aufhebung der Satzung

Die Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der 
Stadt Apolda (Kita-Benutzungssatzung) vom 8. Juli 2011 (Amtsblatt 
Nr. 07/2011 vom 26. August 2011) in der Fassung der 1. Änderung 
vom 9. August 2018 (Amtsblatt Nr. 05/2018 vom 22. August 2018) 
wird aufgehoben.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. August 2023 in Kraft.

Apolda, 1. Juni 2023

Stadt Apolda

Rüdiger Eisenbrand
Bürgermeister

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der bekanntgemachten Satzung, die nicht die Geneh-
migung, die Ausfertigung und diese Bekanntmachungen betref-
fen, können gegenüber der Stadtverwaltung Apolda, Markt 1, 
99510 Apolda, geltend gemacht werden.
Sie sind schriftlich unter Angabe von Gründen geltend zu ma-
chen. Werden solche  Verstöße nicht innerhalb einer Frist von 
einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so 
sind diese Verstöße unbeachtlich.

Fortsetzung von Seite 65
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Der Stadtrat der Stadt Apolda hat in seiner Sitzung am 24. Mai 2023 
nachfolgende Richtlinie beschlossen:

1. Allgemeines

a. Die Stadt Apolda ist nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Thüringer Kinder-
gartengesetz (ThürKigaG) verpflichtet, die erforderlichen Plätze 
in Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet bereitzustellen. Die 
Stadt Apolda kommt dieser Verpflichtung nach, indem sie die 
Betreibung der Kindertageseinrichtungen auf Freie Träger i.S.d. 
ThürKigaG übertragen hat.

b. Diese Richtlinie regelt die Aufnahme der Kinder und die Grund-
sätze der Elternbeitragszahlungen für die Inanspruchnahme der 
Betreuung in den Kindertageseinrichtungen in der Stadt Apolda 
nach Maßgabe der Bedarfsplanung des Kreises Weimarer Land.

2. Aufnahme 

a. Jedes Kind muss vor seiner Aufnahme in eine Kindertageseinrich-
tung ärztlich oder amtsärztlich untersucht werden, was durch Vor-
lage eines ärztlichen Zeugnisses über die gesundheitliche Eignung 
zum Besuch der Einrichtung nachzuweisen ist. Dieser Nachweis, 
der nicht älter als 4 Wochen sein darf, und der Impfausweis sind 
der Kindertageseinrichtung vorzulegen. Die seit 01.03.2020 gelten-
den Regelungen des Masernschutzgesetzes i.V.m. dem Infektions-
schutzgesetz sind zu beachten.

b. Die Eltern stellen einen Antrag zur Aufnahme ihres Kindes in ei-
ner Kindertageseinrichtung ihrer Wahl bei der Stadtverwaltung 
Apolda. Hierfür ist das Antragsformular der Stadtverwaltung 
Apolda zu benutzen. Die Antragstellung soll in der Regel min-
destens sechs Monate vor der beabsichtigten Aufnahme in der 
Kindertageseinrichtung erfolgen. Sollte die Aufnahme in einer 
Kindertageseinrichtung nach Wahl aus Kapazitätsgründen nicht 
möglich sein, so ist durch die Stadtverwaltung ein alternativer 
Platz anzubieten.

c. Erheben mehrere Eltern Anspruch auf einen Platz in einer be-
stimmten Einrichtung, wird über die Vergabe des Platzes unter 
Abwägung folgender Aspekte entschieden:

    • Aufnahme eines Geschwisterkindes,
    • Zeitpunkt der gewünschten Inanspruchnahme des Platzes,
    • Berücksichtigung der Altersstruktur der aufnehmenden Gruppe,
    • Eingangsdatum des Antrages.

d. Die Eltern schließen einen Betreuungsvertrag mit dem Träger der 
durch die Stadtverwaltung zugewiesenen Kindertageseinrichtung 
ab. Der Vertragsabschluss hat unverzüglich nach Erhalt der Zu-
weisung und spätestens einen Monat vor dem Zuweisungsdatum 
zu erfolgen.

e. Ist einen Monat vor dem oben genannten Zuweisungsdatum ohne 
Angabe von Gründen kein Betreuungsvertrag zwischen den Eltern 
und dem Träger abgeschlossen worden, wird der zugewiesene 
Kindertageseinrichtungsplatz anderweitig vergeben. 

3. Betreuungsumfang

a. Die Öffnungs- und Schließzeiten der Kindertageseinrichtung sind 
nach Anhörung des Elternbeirates und nach Absprache mit der 
Stadt Apolda durch den Träger festzulegen.

b. Eltern haben die Möglichkeit, ihr Kind ganztags oder halbtags (bis 
zu 5 Stunden) zur Betreuung in die zugewiesene Kindertagesein-
richtung zu geben. Die Halbtagsbetreuung erfolgt in der Zeit von 

Richtlinie über die Aufnahme von Kindern und die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Apolda

vom 1. August 2023 

7:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Der Betreuungsumfang soll 10 Stunden pro 
Tag nicht überschreiten.

4. Elternbeitrag

a. Die Elternbeitragspflicht entsteht mit der Aufnahme des Kindes in 
die Kindertageseinrichtung.

b. Der Elternbeitrag ist auch zu entrichten, wenn die Kindertagesein-
richtung tageweise zwischen Weihnachten und Neujahr, an soge-
nannten Brückentagen oder am Schließtag wegen Mitarbeiterfort-
bildung geschlossen bleibt. Die Kindertageseinrichtung darf aus 
den vorgenannten Gründen an maximal 7 Tagen geschlossen wer-
den. Der Elternbeitrag ist auch bei einer vorübergehenden Schlie-
ßung oder einer vorübergehenden Einschränkung des Betriebes 
der Kindertageseinrichtung(en), z. B. aufgrund einer Anordnung 
des Gesundheitsamtes nach § 28 Abs. 1 IfSG, wegen höherer Ge-
walt oder Streik zu entrichten.

c. Wird ein Kind während eines laufenden Monats in einer Kinder-
tageseinrichtung aufgenommen, so ist bei einer Aufnahme ab dem 
15. des Monats die Hälfte des Elternbeitrages für den Monat zu 
zahlen. 

d. Eine 14tägige Eingewöhnungszeit in einer Kindertageseinrichtung 
ist beitragsfrei. Sie kann nur einmal für die Kindertageseinrichtun-
gen in der Stadt Apolda in Anspruch genommen werden. Beginnt 
die Eingewöhnung am 1. des Monats ist für diesen Monat nur der 
hälftige Beitrag zu bezahlen. Beginnt die Eingewöhnung ab dem 
15. des Monats ist für diesen Monat kein Beitrag zu bezahlen.

e. Der Elternbeitrag ist auch bei Abwesenheit des Kindes (Urlaub 
oder Krankheit) zu entrichten. Wenn ein Kind aufgrund ärztlich 
nachgewiesener Erkrankung oder medizinischer Rehabilitations-
maßnahmen die Kindertageseinrichtung über einen Zeitraum von 
mehr als 4 Wochen zusammenhängend nicht besuchen kann, wird 
der Elternbeitrag für diesen Zeitraum auf Antrag erstattet. Der An-
trag ist unverzüglich schriftlich beim Träger der Einrichtung zu 
stellen. Bei einer Abwesenheit für einen kürzeren Zeitraum bleibt 
die Höhe des Elternbeitrages unberührt.

5. Höhe des Elternbeitrages

a. Die Höhe des Elternbeitrages bemisst sich nach der Anzahl der 
kindergeldberechtigten Kinder einer Familie und dem im Betreu-
ungsvertrag gewählten Betreuungsumfang. Als Familie gelten 
Alleinerziehende, Ehepaare, Lebenspartner und Personen, die in 
eheähnlicher Gemeinschaft gem. § 20 SGB XII leben und ihre im 
selben Haushalt mit Hauptwohnsitz gemeldeten Kinder. Als Fami-
lie gelten auch Pflegefamilien.

b. Staffelung der Elternbeiträge pro Monat und Kind:

Beitrag
ganztags

Beitraghalbtags 
max. 5 Stunden 

bis 12 Uhr

1 Kind aus Familie 218,00 Euro 163,50 Euro

je Kind aus Familie mit 2 Kindern 163,50 Euro 122,63 Euro

je Kind aus Familie mit 3 Kindern 109,00 Euro 81,75 Euro

je Kind aus Familie mit 4 Kindern 54,50 Euro 40,88 Euro

je Kind aus Familie mit 5 und
mehr Kindern

0,00 Euro 0,00 Euro
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APOLDAER AMTSBLATT 04/23 Seite 68

Amtlicher Teil: Bekanntmachung
Hinweis:  Der Inhalt dieser Bekanntmachungen ist zusätzlich im Internet unter https://www.apolda.de/amtsblatt veröffentlicht.

c. Wird ein Kind bis zur Schließzeit der Kindertageseinrichtung nicht 
abgeholt, werden pro angefangene halbe Stunde mindestens 30,00 
Euro zusätzlich zum Elternbeitrag erhoben.

d. Die Regelungen zur Elternbeitragsfreiheit gelten gemäß der aktu-
ell gültigen Fassung des ThürKigaG.

6. Festlegung des Elternbeitrages, Auskunftspflichten

a. Die Träger der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Apolda ver-
einbaren die Höhe des Elternbeitrages nach Maßgabe dieser Richt-
linie.

b. Die Anzahl der im selben Haushalt mit Hauptwohnsitz gemelde-
ten kindergeldberechtigten Kinder einer Familie ist durch Vorlage 
geeigneter Originalunterlagen gegenüber dem Träger zu belegen. 
Wird ein Nachweis nicht innerhalb von 4 Wochen nach der Zuwei-
sung des Kindes erbracht, wird der Höchstelternbeitrag gemäß Nr. 
5 b. dieser Richtlinie fällig.

c. Änderungen der Anzahl der im selben Haushalt mit Hauptwohn-
sitz gemeldeten kindergeldberechtigten Kinder einer Familie sind 
unverzüglich schriftlich dem Träger unter Vorlage geeigneter 
Originalunterlagen anzuzeigen. Der Elternbeitrag wird für den 
Zeitraum neu festgelegt, der auf den Kalendermonat folgt, in dem 
die Änderung angezeigt wurde. Erfolgt die Änderungsmeldung 
nicht, bzw. nicht rechtzeitig, ist bei Bekanntwerden der für die Hö-
he des Elternbeitrages maßgeblichen Umstände, rückwirkend bis 
zum Folgemonat der eingetretenen Änderung, der dann maßgeb-
liche Elternbeitrag gegebenenfalls nachzufordern. Ausgenommen 
von dieser Regelung ist die Geburt eines im selben Haushalt mit 
Hauptwohnsitz gemeldeten Geschwisterkindes. Hier erfolgt die 
Änderung rückwirkend ab dem 1. des Geburtsmonats.

7. Änderung und Kündigung

a. Änderungen und Kündigungen des bestehenden Betreuungsver-
trages sind schriftlich mit einer Frist von 4 Wochen zum Monats-
ende vorzunehmen. 

b. Eine fristlose Kündigung des Betreuungsvertrages seitens des Trä-
gers ist möglich, wenn der Elternbeitrag zweimal nicht rechtzeitig 
oder nicht in voller Höhe gezahlt wurde. 

c. Im Falle eines Wegzugs in eine andere Gemeinde soll der Träger 
bei nicht ausreichender Platzkapazität in der Stadt Apolda den Be-
treuungsvertrag ordentlich kündigen. 

d. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

8. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 1. August 2023 in Kraft. 

Apolda, 25. Mai 2023

Eisenbrand
Bürgermeister

Fortsetzung von Seite 67 Satzung
zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung der Kinder-

tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft 
der Stadt Apolda (Kita-Gebührensatzung) 

vom 10. August 2011

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 2 der Thüringer Kommunal-
ordnung (Thür KO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. 
Januar 2003 (GVBl. S. 41 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 
März 2023 (GVBl. S. 127) und der §§ 2, 10 und 12 des Thüringer Kom-
munalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396), beschließt der Stadtrat 
der Stadt Apolda auf seiner Sitzung am 24. Mai 2023 folgende Auf-
hebungssatzung: 

§ 1
Aufhebung der Satzung

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft der Stadt 
Apolda (Kita-Gebührensatzung) vom 10. August 2011 (Amtsblatt der 
Stadt Apolda Nr. 07/2011 vom 
26. August 2011), in der Fassung der 2. Änderung vom 9. August 2018 
(Amtsblatt der Stadt Apolda Nr. 05/2018 vom 22. August 2018) wird 
aufgehoben.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. August 2023 in Kraft.

Apolda, 1. Juni 2023

Stadt Apolda

Rüdiger Eisenbrand
Bürgermeister

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der bekanntgemachten Satzung, die nicht die Genehmi-
gung, die Ausfertigung und diese Bekanntmachungen betreffen, 
können gegenüber der Stadtverwaltung Apolda, Markt 1, 99510 
Apolda, geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter An-
gabe von Gründen geltend zu machen. Werden solche  Verstöße 
nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Auszahlung der Jagdpacht
in Herressen-Sulzbach

Die Jagdgenossenschaft Herressen-Sulzbach zahlt in der Wo-
che vom 26. bis 30. Juni 2023 die Jagdpacht an alle Besitzer 
von Wiesen,Wald und landwirtschaftlicher Nutzfläche in der 
Gemarkung Herressen und Sulzbach aus.

ort: Herressen ,Promenadenweg 87
Zeit: Di. -Fr.  täglich von 16:00 bis 18:00 Uhr

gez. Günter Hör
Jagdvorstand
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öffentliche Ausschreibung Kulturprojekt
„Jugend und Kultur  2023/24“

Die Stadt Apolda schreibt ein Kulturprojekt „Jugend und Kultur 
2023/24“ öffentlich aus.

Ziel: Schaffung neuer kultureller Angebote und Formate, die sich 
insbesondere an junge Leute in Apolda richten und deren aktive 
Mitwirkung ermöglichen

Dauer: 12 Monate ab Zuschlag (bei erfolgreicher Durchführung ist 
ggf. eine Verlängerung möglich)

Zuwendung: monatliche Projektförderung i.H.v. 1.200,- EUR

Grundlage: Projektdurchführung auf eigene Rechnung und eige-
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gez. Rüdiger Eisenbrand
Bürgermeister
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JETZT
ANMELDEN!

Aufruf zur Init iat ive

der pro optik hörzentren
Hörgesundheit 2023

Anmeldung telefonisch 
oder unter 

www.pro-hoeren.de 

pro optik Augenoptik Fachgeschäft GmbH
Sitz: 09405 Zschopau, An den Anlagen 14

Sie finden uns in: 

Apolda 
Darrplatz 13

Tel. 03644 6517590
Wo? Im genannten Fachgeschäft!

ZUM KOSTENLOSEN HÖRTEST!
WIR LADEN SIE EIN:

Aufruf
Hörgesundheit

2023
zur Initiative

Die Apoldaer Stadtentwicklungsge-
sellschaft mbH bietet im Parkhaus 
Thyroffstraße in 99510 Apolda freie 
PKW-Stellplätze an. 

Interessenten können sich gern an 
den Verwalter des Parkhauses, die 
Wohnungsgesellschaft Apolda mbH, 
Gerichtsweg 2, 99510 Apolda, unter: 

✆ 0 36 44 50 13 34
wenden. 

Der Mietpreis beträgt 40,00 € pro 
Stellplatz und Monat. 

Freie PKW-
Stellplätze

Bestattungsinstitut Apolda GmbH
Oststraße 49 · 99510 Apolda
E-Mail info@bestattungsinstitut-apolda.de 
Internet www.bestattungsinstitut-apolda.de 
Telefon 03644-56 27 30
Telefax 03644-55 57 10

Wir begleiten Sie 
in schweren Stunden.

Ihr  kommunaler  Bestatter

neo-GARDEN

Das Amtsblatt 
wird auf umwelt-
freundlichem, 
FSC-zertifiziertem 
Papier gedruckt.


